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▶▶ Steuern kompakt – § 80 AO

amtliche muster für Vollmachten im Besteuerungsverfahren

| Die amtlichen Muster für Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen 
wurden aktualisiert. |

Die Muster für eine Bevollmächtigung zur Vertretung in Steuersachen 

▶� von Personen und Gesellschaften, die nach § 3 StBerG zur unbeschränk-
ten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, und 

▶� von Lohnsteuerhilfevereinen (§ 4 Nr. 11 StBerG) 

werden mit sofortiger Wirkung neu gefasst und sind der elektronischen 
Übermittlung von Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz ab sofort zugrunde zu legen. Zusätzlich zur 
Vollmacht ist ein Beiblatt zu verwenden, dass dem Vollmachtgeber die 
Reichweite einer elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelten Voll-
macht verdeutlicht. Das neue Merkblatt zur Verwendung der amtlichen 
Muster für Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen enthält ausführli-
che Erläuterungen zur Verwendung der Vollmachtsmuster.

 ↘ FUNDSTELLE

• BMF 1.8.16, IV A 3 - S 0202/15/10001, 2016/0611698, astw.iww.de, Abruf-Nr. 187935

▶▶ Steuern kompakt – Erbschaftsteuer

erbschaftsteuerreform: Was gilt für Übertragungen ab 1. Juli?

| Der Bundesrat hat am 8. Juli beschlossen, dass sich der Vermittlungaus-
schuss mit dem Gesetz zur Reform der Erbschaftsteuer befassen und es 
grundlegend überarbeiten soll. Damit kann der Gesetzgeber die Forderung 
des BVerfG, das Gesetz bis zum 30. Juni neu zu regeln, nicht in die Tat um-
setzen. Betriebsvermögen, das nach dem 1.7.2016 vererbt oder verschenkt 
wird, wird trotzdem vorläufig nach den (geltenden) Verschonungsregeln be-
steuert, die das BVerfG als verfassungswidrig erachtet hat. |
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praXISHInWeIS | Noch haben Unternehmer also die Möglichkeit, ihren Be-
trieb auf die nächste Generation zu übertragen und dem Übernehmer die güns-
tigen Verschonungsregeln zu verschaffen. Die Finanzverwaltung hat nämlich 
mitgeteilt, dass das bisherige Recht in vollem Umfang weiter anwendbar bleibt 
(Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende Erlasse vom 21.6.16). Das 
gilt auch für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 30.6.2016 entsteht. Wie lange 
dieser Zustand aber anhält, ist ungewiss. Das BVerfG hat schon signalisiert, 
dass seine Geduld am Ende ist. Hat der Gesetzgeber nicht bis Ende September 
Nägel mit Köpfen gemacht, könnte das BVerfG selbst Hand anlegen.


